
     Informationsblatt für Unfallbeteiligte 
 
 
 

- Ist der Unfall bei der Versicherung gemeldet?  

- Gibt es eine Schaden- / Referenz-Nummer?  

- Sind die Unfall-Protokolle ausgefüllt worden?  

- Liegt ein Polizeirapport vor? 

- Sind die persönlichen Effekten aus dem Fahrzeug geräumt worden? 

- Haben Sie abgeklärt, wie lange Sie allenfalls den Mietwagen behalten können? 

- Der Fahrzeughalter haftet vollumfänglich für alle entstehenden Kosten.  

- Ab dem 6. Tag werden Standgebühren verrechnet.              

- Der Fahrzeugausweis und die Kontrollschilder bleiben bis zur vollständigen  

Bezahlung der entstandenen Kosten beim Bergungsbetrieb. 

- Die Abholung der Fahrzeuge, Kontrollschilder, Ausweise, Effekten, etc. hat an 

Werktagen zwischen 08:00 h - 11:30 h und 13:30 h - 17:00 h, am Freitag bis 16:00 h, zu 

erfolgen und muss vorgängig avisiert und abgesprochen werden (Tel. 061 836 87 87). 

- Die Abschleppkosten und die Standgebühren sind bei der Abholung des Fahrzeugs 

immer vollumfänglich zu bezahlen (Barzahlung, Kreditkarte, Post-Card). 
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